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Der Hauptverband dankt für die Gelegenheit zur Stellungnahme 
und äußert gegen die grundsätzliche Absicht des Entwurfes 
eines Bundesgesetzes, mit dem das Überwachungsgebührengesetz 
geändert wird, keine Bedenken. 

- ~s wird aber unsererseits, nicht-für nötig ßehalten, einen 
-. neuen Rechtsbegriff "nor~almäßig" in die Rechtssprache einzu-

{'führen, weshalb wir anregen, zU'formulieren~ " .. die über di~ 
normale Wahrnehmung ..• ". Auch das Wort normal enthält eine 
Maßbegrenzung. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme ergehen an die 
Parlamentsdirektion. 

In vorzüglicher Hochachtung 
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